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Anregungen und Hinweise zum 1. Nahverkehrsentwicklungsplan (NVEP) der Landeshauptstadt Stuttgart  
 
6.) Fahrgastbeirat (FGB) des VVS 
Folgende Interessensgruppen sind im VVS-FGB vertreten: Pro Bahn, Lokale Agenda, Verkehrsclub Deutschland (VCD), BUND, mobil ohne auto, Familienver-
band, Stadtseniorenrat Stuttgart e.V., NABU, Körperbehinderten-Verein Stuttgart e.V., ADFC und der Jugendrat  
 
Nr. Stelle Anregung Behandlung bzw. Einbindung 

in den NVEP 
Fahrgastbeirat (FGB) des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) 
1 FGB Vorbemerkungen 

Der NVEP soll die langfristig angestrebte Verkehrsentwicklung und dazu notwendige Angebots-
verbesserungen im Nahverkehr beschreiben. Dazu müssen die Siedlungsentwicklung und die 
spezifische Situation der Stadt sowie allgemeine gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigt 
werden. 
Seit einigen Jahren verzeichnet Stuttgart einen Bevölkerungszuwachs, was zu einer wachsen-
den Siedlungstätigkeit und zu einer Verdichtung der Bebauung geführt hat. Parallel wächst aller-
dings auch die Zahl der zugelassenen Autos. Jahr für Jahr werden neue Zulassungsrekorde 
aufgestellt, so dass der Platz auf dem Stuttgarter Straßennetz immer enger wird und der öffentli-
che Raum immer mehr vom Auto dominiert wird. Zugeparkte Geh- und Radwege, eine hohe 
Verkehrsdichte, die regelmäßig zu Staus führt, eine hohe Lärmbelastung sowie eine Belastung 
der Luft mit Schadstoffen, die seit Jahren weit über den EU-Grenzwerten liegt, sind Folgen die-
ser Entwicklung. 
Für eine nachhaltige Stadtentwicklung muss diese Entwicklung umgekehrt werden, damit sich die 
Lebensqualität für die Bewohner der Stadt verbessert und Stuttgart seine Attraktivität behält. Der 
von Oberbürgermeister Kuhn im Jahr 2013 vorgelegte Aktionsplan "Nachhaltig mobil in Stutt-
gart", der einen Rückgang der Fahrten mit Pkw mit konventionellem Antrieb um 20 % zum 
Ziel hat, geht zwar in die richtige Richtung, reicht aber trotzdem nicht aus und macht auch keine 
Aussage zum Zeitraum, in dem der Plan umgesetzt werden soll. In den ersten drei Jahren des 
Aktionsplans konnte jedenfalls keine Abnahme des Verkehrs beobachtet werden.  
Auch die Elektromobilität ist keine Lösung, denn auch Elektromobile brauchen Platz und stehen 
im Stau. Autonom fahrende Pkws könnten sogar für noch mehr Verkehr sorgen, denn damit 
können sich die Fahrer aus der Region in die Stadt bringen lassen und dann ihr Fahrzeug selb-
ständig am Stadtrand parken lassen, so dass zum heute durch die Parkplatzverfügbarkeit be-
grenzten Pendlerstrom noch weitere leer fahrende Fahrzeuge hinzu kämen. 
Die einzige Möglichkeit, den motorisierten Individualverkehr nachhaltig zu reduzieren, be-
steht darin, ihn zu verlangsamen und damit unattraktiver zu machen sowie das Flächenan-
gebot für diese Mobilitätsform zu reduzieren. Eine Untersuchung aus Berlin hat gezeigt, dass 
auf den fahrenden und parkenden motorisierten Auto-Verkehr 58 % der Berliner Verkehrsflächen 

Die LH Stuttgart dankt dem FGB des VVS für 
die zahlreichen konstruktiven Überlegungen 
und Anregungen zur Weiterentwicklung des 
ÖPNV in der Stadt Stuttgart. 
 
Da die FGB-Stellungnahme zum NVEP relativ 
früh einging, konnten zahlreiche Maßnahmen-
Vorschläge nach einer verkehrlichen Bewer-
tung direkt in den NVEP-Entwurf aufgenom-
men werden. Die in den NVEP eingegange-
nen Maßnahmen sind in grüner Schrift darge-
stellt. Weicht eine grün dargestellte Anregung 
von der NVEP-Maßnahme inhaltlich ab, findet 
sich in der Spalte „Behandlung bzw. Einbin-
dung in den NVEP“ eine Erläuterung. 
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entfallen, obwohl dort nur noch jeder dritte Weg (33 %) mit dem Auto zurückgelegt wird. In Stutt-
gart würde eine solche Untersuchung zu ähnlichen Ergebnissen führen. Eine Reduzierung der 
Fläche für den motorisierten Individualverkehr ist deshalb im Sinne einer gerechteren Aufteilung 
des öffentlichen Raums schon lange überfällig.  
Außerdem erfordern die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 nun auch im Verkehrsbe-
reich eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 40 %, nachdem dieser keinerlei Einsparleistung 
erbracht hat und als einziger Wirtschaftszweig immer noch auf dem Stand von 1990 geblieben ist. 
Das ist nur mit einer deutlichen Erhöhung des Anteils des ÖPNV zu erreichen, wobei dieser im 
Busverkehr noch ein größeres Potential für eine CO2-Reduktion durch Umstellung auf Elektroan-
trieb bietet. 
In Europa ist seit einigen Jahren eine gesellschaftliche Entwicklung zu beobachten, die in grö-
ßeren Städten durch eine Abnahme der Automobilität zugunsten anderer Mobilitätsformen ge-
kennzeichnet ist. Gerade auch bei der jüngeren Generation hat das Auto nicht mehr den hohen 
Stellenwert wie früher. So hat z. B. in Wien der Anteil der Pkw-Fahrten an allen Wegen seit 1993 
um ein Drittel von 40 % auf 27 % abgenommen, während in der gleichen Zeit der öffentliche Ver-
kehr um über ein Drittel von 29 % auf 39 % zugenommen hat.  
In Stuttgart konnte der öffentliche Verkehr zwischen 1995 und 2010 seinen Verkehrsanteil von 
22 % auf 27 % ausbauen, während der motorisierte Individualverkehr nur leicht von 45 % auf 43 % 
abnahm. 
Der Vergleich mit Wien zeigt, dass in Stuttgart noch viel getan werden könnte, um eine Verkehrs-
wende zugunsten umweltfreundlicherer Verkehrsmittel zu bewirken. Dazu fehlte bisher in Stutt-
gart der politische Wille, weil die Wirtschaftsstruktur der Stadt von der Autoindustrie dominiert wird. 
Das führt dazu, dass der Gemeinderat verkehrsbeschränkende Maßnahmen oder eine Reduzie-
rung der Flächen für den Individualverkehr ablehnt und auch Oberbürgermeister Fritz Kuhn Ver-
kehrspolitik nur unter der Maßgabe betreiben möchte, dass Stuttgart eine Autostadt ist, in der man 
auch akzeptieren müsse, dass die Leute mit dem Auto fahren (Stuttgarter Nachrichten vom 22. Juli 
2015).  
In Wien wird dagegen seit Jahren eine Politik verfolgt, das Autofahren durch Ausbau des oberir-
dischen Tramnetzes und von Busspuren, sowie durch eine flächendeckende Parkraumbewirt-
schaftung unattraktiver zu machen und gleichzeitig durch attraktive Angebote den ÖPNV (bei-
spielsweise durch ein 365-Euro-Ticket) zu fördern. 
Im VVS werden regelmäßig die Tarife über der allgemeinen Preissteigerung erhöht, weil Zu-
schüsse gekürzt wurden, was zur Folge hatte, dass die Fahrgäste einen immer höheren Anteil an 
den Kosten mit dem Kauf der Fahrkarte decken müssen. Die Kosten fürs Autofahren sind nicht so 
stark gestiegen. Dennoch werden Autofahrer von der Stadt mit der sogenannten Brötchentaste 
fürs Parken belohnt. Die SSB muss dagegen jährlich eine Straßenbenutzungsgebühr von über 
8 Mio. € entrichten, die in den allgemeinen Haushalt fließen. 
Anders als andere Städte finanziert Stuttgart seinen Nahverkehrsbetrieb auch nicht aus dem all-
gemeinen Haushalt, sondern deckt das Betriebsdefizit durch die SVV, die sich wiederum aus 
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den Zinsen eines Vermögens finanziert, das die Stadt einst aus dem Verkaufserlös von EnBW-
Aktien angelegt hat. Dies führt dazu, dass der jährliche Ausgleichsanspruch auf 25 Mio. € gede-
ckelt ist, was für größere Investitionen nicht ausreicht. 
In näherer Zukunft stehen bei der SSB größere Ersatzinvestitionen an. Die Stadtbahnflotte 
kommt in die Jahre und beim Aufbau des Stadtbahnnetzes von etwa 40 Jahren wurden viele teure 
Tunnelbauwerke und U-Haltestellen errichtet, die jetzt mit hohem Kostenaufwand grundsaniert 
und an den modernen Technik- und Sicherheitsstandard angepasst werden müssen. Außerdem 
soll die Stadtbahn nach dem Aktionsplan "Nachhaltig mobil in Stuttgart" auch neue Fahrgäste 
aufnehmen, die vom Auto umsteigen, was zusätzliche Investitionen erfordert. Wenn die Stadt als 
Aufgabenträger des Nahverkehrs die SSB dabei nicht mit Haushaltsmitteln unterstützt, droht eine 
Überschuldung. Wir fordern daher, dass die Finanzierung der SSB durch zusätzliche städti-
sche Zuschüsse auf eine nachhaltige Grundlage gestellt werden muss. 
An anderer Stelle ist die Stadt großzügiger. So weist der Doppelhaushaltsplan des Tiefbauamts 
der Stadt Stuttgart für das Jahr 2016/2017 bei der Zusammenfassung aller Straßenarten ein De-
fizit von -108,8 Mio. € auf. Dieses müsste durch eine Maut für städtische Straßen oder durch eine 
Nahverkehrsabgabe ausgeglichen werden, um die Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem 
ÖPNV zu beenden. Zusätzlich könnten auch die Nutznießer des ÖPNV, wie z. B. große Industrie-
firmen und Handelsunternehmen mit einer Abgabe nach dem Vorbild des französischen “Verse-
ment Transport” an dessen Kosten beteiligt werden.  
Wenn die Stadtverwaltung  es mit einer Verkehrswende und einer spürbaren Reduktion des Au-
toverkehrs ernst meint, muss sie auch bereit sein, bei den Ausgaben umzusteuern und konse-
quent in nachhaltige Verkehrsarten investieren. Es muss dazu auch der Mut aufgebracht wer-
den, nach und nach Flächen für den Individualverkehr für andere Verkehrsarten umzuwidmen, 
was diese schneller und damit attraktiver macht. Eine tatsächliche Verkehrsabnahme auf der 
Straße kann nur erreicht werden, wenn durch das Umsteigen vieler Autofahrer z. B. auf den 
ÖPNV nicht eine Situation geschaffen wird, bei der es für Andere wieder attraktiver wird, ihr Auto 
zu nutzen. 

 
 
 
Der Gemeinderat der LH Stuttgart hat im Juli 
2017 beschlossen, der SSB in den kommen-
den Jahren einen außerplanmäßigen Investiti-
onszuschuss in Höhe von 72,5 Mio. € zur Ver-
fügung zu stellen (Details siehe Kapitel 1.3 
des NVEP). 
 

2 FGB Quantitative Ausweitung des bestehenden Fahrplanangebots 
Das Hauptproblem bei der Stadtbahn ist die Überlastung der Innenstadtstrecken in der HVZ,  
v. a. auf der Tallängslinie zwischen Stöckach und Staatsgalerie sowie auf der Talquerlinie zwi-
schen Hauptbahnhof und Olgaeck, und der fehlende Ausbau der Haltestellen für Doppeltraktion. 
Wir schlagen deshalb folgende Maßnahmen vor:  
• U1: Umbau der Haltestellen für Doppeltraktion 

• U5: Tagsüber 10-Minuten-Takt, wenigstens in der HVZ.  

 

• U8: Tagsüber 10-Minuten-Takt, wenigstens in der HVZ. Betrieb auch am Wochenende. 

• U13: Dauerbetrieb bis Giebel (mit Perspektive der Erweiterung nach Hausen, siehe Punkt 5). 

 

 
 
 
 
 
 
Mit der geplanten Einführung der Linie U5b 
Killesberg – Plieningen ist zwischen Killesberg 
und Möhringen ein 10-Minuten-Takt gegeben. 
Durch die geplante Überlagerung der U13 
durch eine Linie U16 (Fellbach – Giebel) kann 
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• L. 40: Streckenast Hölderlinplatz-Wagenburgstraße in den Abendstunden dichterer Takt 

• L. 41: Bedienung der Linie auch im Spätverkehr. 

• L. 42: 10-Minutentakt bis Betriebsschluss. 

• L. 44: Abendverkehr zum Westbahnhof ausweiten (Viertelstundentakt). 

• L. 92: Änderung/Verkürzung der Linienführung im Bereich Stadtmitte (Wegfall der umständli-

chen Bedienung der Haltestelle Feuersee, die bei der früheren Linienführung die einzige S-
Bahnanbindung darstellte und heute durch den Halt am Rotebühlplatz obsolet ist): Rotebühl-

platz - Wilhelmsbau - Österreichischer Platz - Silberburg-/Reinsburgstraße - Schwab-/Reins-
burgstraße - Rotebühl-/Reinsburgstraße - Bismarkstaffel Westbahnhof. Dafür Bedienung zwi-
schen Rotebühlplatz - Westbahnhof wie bei anderen Innenstadtlinien Bedienung im 10-Minu-
ten-Takt. Begründung: Aufgrund der Topographie und der dichten Wohnbebauung, insbeson-
dere im oberen Bereich der Reinsburgstraße, ist eine bessere Anbindung an das ÖPNV-Netz 

dringend erforderlich. 

• S-Bahn: 10-Minuten-Takt für einzelne Linien in der HVZ. Dazu ist die Erhöhung der Kapazität 

des Stammstreckentunnels durch ein ETCS-Signalsystem notwendig. 

• R11: Mindestens Stundentakt in Zusammenhang mit Verlängerung (s.u.). 

• Nachtbusse: Ausweitung des Betriebs auf die gesamte Woche und später teilweise Über-

nahme durch Nacht-U-Bahnen, die auf entsprechend nachgefragten Strecken wenigstens in 

den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag verkehren. 

diese Forderung erfüllt werden. Eine Stadt-
bahn-Anbindung von Hausen wird aktuell dis-
kutiert. 
Die Innenstadt-Buslinien 40, 43 und 44 wer-
den zwischenzeitlich im Spätverkehr in einem 
15-Minuten-Takt bedient. 

 
Das Angebot der L. 92 im Stuttgarter Westen 
(Rotebühlplatz – Westbahnhof) wurde ver-
dichtet (jetzt: Mo-Fr durchgängiger 30-Minu-
ten-Takt). Die Haltestelle Feuersee stellt im-
mer noch eine wichtige Zustiegsstelle zur 
Buslinie 92 dar. 
Im NVEP spricht sich die LH Stuttgart für die 
Modernisierung des Signalsystems der S-
Bahn-Stammstrecke aus. Dies soll aber vor-
rangig der Betriebsstabilität dienen. 
Über Angebotsverdichtungen im S-Bahn- und 
Regionalzugnetz entscheiden die zuständigen 
Aufgabenträger. 

3 FGB Fahrplanstruktur und Betriebssteuerung 
• Anschlusssicherung, z. B. zwischen Stadtbahn und Bus mittels Leitstelle (insbesondere, 

wenn der Bus nur im Halbstunden- oder sogar im Stundentakt verkehrt, wie z. B. die Linie 92). 

• Rundum-Anschlüsse nachts an Knotenpunkten (z. B. Charlottenplatz) nach Vorbild des 

Silvesterverkehrs. 

• Fahrplananpassungen im Abendverkehr, um Anschlüsse an Knotenpunkten zu verbes-
sern (Beispiel Übereckverbindung Neckarvororte – Stuttgart-Ost: Stadtbahn U4 aus Richtung 

Wangen kommt nur eine Minute vor Abfahrt des Busses der Linie 42 nach Gablenberg am 
Ostendplatz an. Zeit reicht wegen Fußweg von zwei Minuten zwischen den Haltestellen nicht 
zum Umsteigen. Konsequenz: Wartezeit von 14 Minuten).  

Details der Fahrplanabstimmung sind kein 
Thema des NVEP. Es obliegt den Verkehrs-
unternehmen, festzulegen, welche An-
schlüsse auf welche Weise gesichert werden. 
Die LH Stuttgart geht davon aus, dass dabei 
die Stärke der Umsteigerströme und die Be-
dienungshäufigkeiten mit berücksichtigt wer-
den. Den Vorteilen eines Rundum-Anschlus-
ses stehen die Nachteile zusätzlicher Taktver-
schiebungen und der Bündelung von Fahrten 
auf Stammstrecken gegenüber. 
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4 FGB Haltestellenausstattung 
• Herstellung einer echten Barrierefreiheit beim Einstieg in die Stadtbahnen durch einheitli-

che Bahnsteighöhe. 

• Buskaps als Haltestellenstandard für Bushaltestellen.  

• Dynamische Fahrgastinformation mit modernem System (Ortung der Fahrzeuge über 
GPS) an allen Haltestellen: Existierendes System ist wegen veralteter analoger Funktechnik 

sehr häufig defekt und störungsanfällig (Beispiele: Bushaltestellen Ostendplatz und Universi-
tät, wo seit Monaten keine Echtzeitinformation mehr angezeigt wird). 

• Überall Wetterschutz und ausreichende Beleuchtung. 

• Bei Haltestellen an großen Straßen mit Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h besonderer 
Schutz vor Unfällen durch Kfz, die von der Fahrbahn abkommen könnten, z. B. durch Beton-

elemente zwischen Busstreifen und den restlichen Fahrspuren. Beispiel: Bushaltestelle vor 

dem Hauptbahnhof. Alternativ: Generelles Tempolimit auf 30 bzw. 40 km/h im Bereich von 
Bushaltestellen. 

• Einrichtung von Mittelbahnsteigen bei Stadtbahnhaltestellen mit wichtigen Umsteigebezie-

hungen (z. B.  Haltestelle Stöckach: viele Umstiege zwischen Cannstatt und Stuttgart-Ost). 

• Umbau der Haltestelle Charlottenplatz zur Herstellung einer direkten Treppenverbindung 

zwischen dem Bahnsteig der Talquerlinie (oben) in Richtung Olgaeck und dem Bahnsteig der 
Tallängslinie (unten) in Richtung Staatsgalerie. Heute müssen für diesen Umsteigevorgang 
drei Treppen benutzt werden.  

• Nachrüstung von Toiletten an S-Bahnhöfen Nordbahnhof, Schwabstraße und Universität. 

 

• Sicherstellung der Funktion von Rolltreppen und Aufzügen durch automatische Störungs-

meldung und Videoüberwachung. 

 
 

• An wichtigen Stadt- und S-Bahnhaltestellen Aufstellung geschlossener Fahrradboxen zum 

sicheren Abstellen von Fahrrädern. 

Die Barrierefreiheit des ÖPNV ist als gesetzli-
cher Auftrag bereits im Nahverkehrsplan be-
handelt. 
 
Der Ausbau der dynamischen Fahrgastinfor-
mation wird im NVEP gefordert. Ebenso wer-
den die Ausstattung von Haltestellen mit Wet-
terschutz und der Rückbau von Busbuchten 
behandelt. 
 
Eine besondere Gefährdung wartender Fahr-
gäste durch den fließenden Kfz-Verkehr wird 
nicht gesehen. 
 
 
 
Bei der Konzeption von Haltestellenanlagen 
spielen auch die geometrischen Randbedin-
gungen und gestalterische Aspekte eine 
Rolle. Diese sind im Einzelfall zu prüfen. Die 
Problematik der Haltestelle Charlottenplatz ist 
im NVEP erwähnt (Kap. 4.3). 
 
Fällt in die Zuständigkeit des VRS. 
 
Automatische Störungsmeldungen sind be-
reits weitestgehend realisiert. Längere Still-
standszeiten aufgrund ernsthafter technischer 
Defekte können dadurch aber nicht ausge-
schlossen werden. 
 
Der Ausbau von Radabstellanlagen wird im 
NVEP gefordert. Anstelle von Fahrradboxen 
werden hierbei aber automatische Parkanla-
gen favorisiert. 

5 FGB Neue Schienenstrecken 

• U2 oder U19: Verlängerung Neugereut – Schmiden – Oeffingen – Waiblingen 

 

 
Die Verlängerung der U19 von Neugereut via 
Oeffingen nach Schmiden ist in NVEP enthal-
ten. 
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• U3: Verlängerung von Plieningen nach Birkach. 

 
 
 

• U3: Verlängerung nach Vaihingen-West, Lauchhau und Büsnau. 

• Alternativ: neue Stadtbahn vom Österfeld zum Lauchhau und nach Büsnau über Zuse-, All-

mand-, Nobel- und Büsnauer Straße. Eventuell Verknüpfung mit Stadtbahn auf der Panorama-
bahn (Option). 
 

• Neue Direktverbindung Stuttgart - Plieningen über Verbindungskurve am Möhringer Bahn-

hof. 
 

• U5: Verlängerung von Leinfelden nach Echterdingen Hinterhof (Trasse noch vorhanden). Mög-

liche Weiterführung über Echterdingen Ortsmitte nach Stetten und Plattenhardt auf neuer 

Trasse.  

• U7: Verlängerung von Ostfildern nach Esslingen, Verlängerung von Mönchfeld nach Mühlhau-

sen. 

• U10: Verlängerung nach Asemwald über Albstraße und Hoffeldstraße (weitgehend ohne Zahn-

stange, neue Fahrzeuge erlauben dort Geschwindigkeiten bis 70 km/h und damit auf Stadt-
bahnniveau). 

• U13: Verlängerung der Linie von Giebel nach Hausen. 

 
 

• U12: Verlängerung von Remseck nach Ludwigsburg und Markgröningen, (eventuell als Direkt-

verbindung Uni Hohenheim - Mülhausen - Pattonville – Ludwigsburg). 
 

• U14: Verlängerung bis Vaihingen Bahnhof. 

 

 
 

• U15: Verlängerung nach Kemnat, Verlängerung Stammheim – Ludwigsburg. 

 

Die Anbindung von Birkach im Zuge der Linie 
U5 ist als Prüfauftrag im NVEP dargestellt. 
Eine abschnittsweise Realisierung erscheint 
möglich. 
Die Verlängerung der U8 ab Bahnhof Vaihin-
gen ist als Prüfauftrag formuliert. Eine Stadt-
bahnstrecke im Universitätsbereich scheidet 
aufgrund elektromagnetischer Unverträglich-
keiten aus. 
U5: Verlängerung bis Plieningen Garbe mit 
Neubau der Verbindungskurve Möhringen 
 
Stadtbahnausbaumaßnahmen außerhalb des 
Stadtgebiets sind vom dortigen Aufgabenträ-
ger zu initiieren. 
 
 
Eine Stadtbahntrasse ab Degerloch über 
Asemwald nach Plieningen ist als Prüfauftrag 
dargestellt. 
Eine Stadtbahn-Anbindung von Hausen ist in 
Zusammenhang mit dem Bau des neuen 
Stadtbahnbetriebshofs in der Diskussion. 
 
Stadtbahnausbaumaßnahmen außerhalb des 
Stadtgebiets sind vom dortigen Aufgabenträ-
ger zu initiieren. 
Die Modellrechnungen zeigen, dass im Korri-
dor Vaihingen – Heslach auch längerfristig 
keine zusätzlichen Kapazitäten benötigt wer-
den. 
Stadtbahnausbaumaßnahmen außerhalb des 
Stadtgebiets sind vom dortigen Aufgabenträ-
ger zu initiieren. 
 
 
Es wurde eine Verlängerung der U19 ab Mer-
cedes-Museum bis Ostendplatz untersucht. 
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• U19: Verlängerung im Neckarpark zu Mercedes-Werk und -Museum.  

 

• U20: Neue Stadtbahnverbindung zwischen Bad Cannstatt und Hauptbahnhof über Stuttgart-

Ost. Führung auf bestehender Trasse vom Augsburger Platz (Wendeanlage) über Cannstatt 

Wilhelmsplatz - Neckarpark. Weiterführung auf neuer Trasse über Gaisburger Brücke - Tal-
straße - Wagenburgstraße - Schillerstraße bis zum Hauptbahnhof. Dazu muss die Gaisburger 
Brücke verbreitert werden, in der Talstraße muss auf Kosten der Parkplätze ein eigener Gleis-
körper errichtet werden, in der Wagenburgstraße müssen beide Fahrspuren auf die eine Seite 
der Baumallee verlegt werden (links in Stadteinwärtsrichtung), damit rechts in Stadteinwärts-

richtung ein oberirdisches Stadtbahngleis angelegt werden kann. Der bestehende Rettungstun-
nel des Wagenburgtunnels, der parallel zum Straßentunnel verläuft, muss zum Stadtbahntun-
nel erweitert werden. Die Endstation liegt dann oberirdisch vor dem Bonatzbau. Die gesamte 
oberirdische Stadtbahntrasse sollte von Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen befahrbar sein, 
um eine staufreie Verbindung für solche Fahrzeuge in den Stuttgarter Osten und nach Cann-

statt zu gewährleisten. Als Option sollte eine Weiterführung über Kriegsbergstraße und Hegel-
platz und Hegelstraße zum Hölderlinplatz (ab Russischer Kirche auf bestehender Stadtbahn-
strecke) vorgesehen werden.  

• S-Bahn: Bau des Nordkreuzes (Verbindung zwischen Panoramabahn und Bad Cannstatt so-

wie zwischen Feuerbach und Bad Cannstatt, siehe Zeichnung). Vorteil: Bahnverkehr auf der 
Panoramabahn könnte auch nach Bad Cannstatt durchgebunden werden. Entlastung der 
Stammstrecke in der HVZ sowie bei Störungen im Stammstreckentunnel durch Führung zu-

sätzlicher S-Bahnen zwischen Vaihingen und Cannstatt über Nordkreuz und Panoramabahn.  

• Stadtbahn auf Panoramabahn (Option, falls Tangentialverbindung mit S-Bahn-Fahrzeugen 

nicht realisiert wird): Verbindung vom Hauptbahnhof nach Stuttgart Vaihingen. Dazu Wechsel 
der Stadtbahn beim Eckartshaldenweg auf die DB-Trasse. Bis zum Eckartshaldenweg müsste 
eine Verbindungskurve um den Pragfriedhof herum vom Milchhof über Otto-Umfried-Straße 
und Hedwig-Dohme-Straße gebaut werden. Die Stadtbahn könnte mit Zweisystembahnen im 
Parallelverkehr mit schnelleren Tangential-S-Bahnen verkehren und an zusätzlichen Stationen 

halten. Alternativ könnte auch eine Stadtbahnverbindung zwischen Stuttgart-West und Vaihin-
gen durch einer Verlängerung der Linie U9 vom Vogelsang über Herderplatz zum Westbahnhof 
und weiter auf der Panoramastrecke in Richtung Vaihingen realisiert werden. 

Zwar ergaben sich gewisse Verlagerungsef-
fekte von bestehenden Linien, aber nur we-
nige neue ÖPNV-Nutzer. Zusätzliche Stadt-
bahnverbindungen zwischen Stuttgart-Ost 
und Neckarpark werden deshalb gegenwärtig 
nicht favorisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahme wird als Langfrist-Ziel befürwortet, 
fällt aber in die Zuständigkeit des VRS. 
 
 
 
Ein Mischbetrieb von Stadtbahnen und S-
Bahnen scheidet wegen der unterschiedlichen 
Fahrzeugbreiten aus. Die LH Stuttgart spricht 
sich – auch wegen möglicher Kapazitätseng-
pässe auf der Relation Böblingen – S-Vaihin-
gen – für die Beibehaltung eines Vollbahnbe-
triebs aus. 

6 FGB Neue Busstrecken  
Die Buslinie 43 ist zwischenzeitlich zum Prag-
sattel verlängert worden. 
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• L. 43: Verlängerung Killesberg - Löwentorbrücke (dadurch bessere Anbindung der Weißenhof-

Siedlung)  

• L. 45: Verlängerung vom Buchwald zur Waldebene Ost und zur Geroksruhe 

 

• L. 82: Verlängerung der Linie vom Waldeck bis Südheimer Platz 

 

• L. 61: An Wochenenden Verlängerung über Rotenberg bis zur Egelseer Heide in Verbindung 

mit ampelgeregelter Einbahnstraßenlösung und Wegfall von Parkplätzen im Ortskern von Ro-

tenberg. 
 
 

• L. 64: Verlängerung vom Frauenkopf bis nach Hedelfingen über Speidelweg. Wegen der zu 

geringen Straßenbreite ist dazu der Speidelweg auf Einbahnverkehr mit einer Ampelschaltung 
zur wechselseitigen Nutzung in Berg- und Talrichtung umzustellen, wie sie auf manchen Berg-
strecken in den Alpen zum Einsatz kommt. Die Wartezeit für den Bus könnte durch Abstimmung 

auf den Fahrplan bzw. eine vom Bus gesteuerte Ampelschaltung minimiert werden.  

• L. 65: Verlängerung über Plieningen zum Flughafen (nach Inbetriebnahme des Filderbahnhofs 

Bedarf für Anbindung von Plieningen und Universität Hohenheim) 
 

• L. 101: Verlängerung des O-Bus aus Esslingen und Obertürkheim nach Untertürkheim 

 
 
 
 

 

• Neue Linie Weilimdorf Löwenmarkt - Schloss Solitude (- Botnang): 

Über Bergheimer Steige, daher nur mit Kleinbussen bedienbar (Höchstfahrzeugbreite 2,2 m). 
Angebot vorerst nur am Wochenende und an Feiertagen (möglichst mit Fahrradanhänger). 
In Weilimdorf wohnen 32 000 (!) Menschen und eines der wichtigsten Naherholungsgebiete ist 
das nur knapp 5 Straßenkilometer entfernte Schloss Solitude mit seinen angrenzenden Wald-
gebieten (Bärenseen, Bärenschlössle, etc.). Es besteht bisher keine direkte ÖV-Verbindung. 

Der momentane Umweg mit ÖV-Nutzung entweder über Feuerbach, Gerlingen, Leonberg oder 
Innenstadt bedeutet in der Regel zweimaliges Umsteigen und Gesamtfahrzeiten von knapp 1 

 
Die L. 64 wurde über Waldebene Ost zum 
Buchwald verlängert. 
Eine Parallelbedienung zur Stadtbahn wird als 
wenig wirtschaftlich angesehen. 
 
 
Eine signalgeregelte Einbahnstraßenregelung 
in der Stettener Straße ist wegen der einmün-
denden Straßen und der Vielzahl an Grund-
stückszufahrten nicht möglich. Ein Einsatz 
von Standardbussen ist hier deshalb auszu-
schließen,  
Die unbehinderte Durchfahrt für den Bus ist 
angesichts der Vielzahl an Grundstückszu-
fahrten und dem landwirtschaftlichen Verkehr 
auch durch eine Signalregelung nicht sicher-
zustellen. 
 
Direktbus Obertürkheim – Plieningen – Flug-
hafen mit Busbeschleunigung 
 
Eine verdichtete Bedienung mit Gelenkbussen 
übersteigt die notwendigen Beförderungska-
pazitäten auf diesem Abschnitt deutlich. Au-
ßerdem erlaubt das 15-Minuten-Taktraster der 
Linie 101 keine stetigen Anschlüsse auf die 
Untertürkheim bedienenden Stadtbahnlinien. 
 
Der Fokus der NVEP liegt auf den zentralen 
Herausforderungen für den ÖPNV in den 
kommenden Jahren: die Bereitstellung ausrei-
chender Beförderungskapazitäten und die Ge-
winnung zusätzlicher Fahrgäste vom motori-
sierten Individualverkehr, und zwar prioritär 
ganzjährig an Normalwerktagen. Besondere 
Angebote für den saisonalen Freizeitverkehr 
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Stunde.  Mit der vorgeschlagenen Direktlinie wäre man vom Löwenmarkt aus in 8-10 Minuten 
am Schloss (eventuell noch Halte an der Rastätter Straße, Wolfbusch und Bergheimer Hof). Im 
Freizeitverkehr gibt es bekanntlich noch große Umstiegspotentiale. Eine Weiterführung nach  
Botnang über den oberen Kirchhaldenweg wäre am Wochenende ebenfalls sinnvoll.  
Eine Möglichkeit wäre auch die Verlängerung der Busse der Linie 92, die nur bis zum Forsthaus 

II fahren. Für diese Busse könnte eine Ausnahmegenehmigung eingerichtet werden, solange 
die Steige für Lkws gesperrt bleibt. 

 
 
 

• Neuer Ortsbus in Degerloch zur Anbindung der Wohngebiete entlang der Reutlingerstrasse 

(Falterau).  

mögen die Lebensqualität in Stuttgart erhö-
hen, leisten aber keinen messbaren Beitrag 
zu den verkehrspolitischen Zielsetzungen. 
 
Von Weilimdorf aus beträgt die Fahrzeit zum 
Gerlinger Waldfriedhof zuverlässig rund 30 
Minuten, von dort aus ist Schloss Solitude in 
längstens 20 Minuten zu Fuß erreichen. Für 
eine Freizeitaktivität dürfte dies kein unüber-
windliches Hindernis darstellen.  
 
Bedarfsgesteuerter Shuttle-Verkehr (SSB-
Flex) für eine verbesserte Erschließung des 
Degerlocher Südostens (Bereich Reutlinger 
Straße / Ramsbachstraße) ist im NVEP dar-
gestellt. 

7 FGB Neue Seilbahntrassen bzw. Schrägaufzüge 

• Seilbahn Ostendplatz - Villa Berg - Schwanenplatz - Mittnachtstraße durch den Schloss-

garten (nach Fertigstellung von S21 und Bebauung des Gleisvorfelds). Vorteil: Direktverbin-
dung zwischen Stuttgart-Ost und dem Nordbahnhofviertel, Erschließung des neuen Stadtvier-
tels mit Anschluss an alle S-Bahnlinien beim Endpunkt Mittnachtstraße. 

 

• Seilbahn Pragsattel – Robert-Bosch-Krankenhaus – Burgholzhof 

• Seilbahn Mühlsteg – Hallschlag 
 

• Seilbahn Eiermann-Campus - Bahnhof Vaihingen 

• Seilbahn A8-Anschlusstelle Möhringen (Park&Hover)- Nord-Südstraße - Industriestraße 
- Bahnhof Vaihingen. Damit könnte man auf einen Ausbau der Nord-Süd-Straße verzichten 

und den Autoverkehr schon an der Markungsgrenze abfangen. 

 

• Seilbahn Kaltental - Haltestelle Österfeld 
 

• Schrägaufzug zur Plettenbergsiedlung 

 
Die Luftseilbahn Ostendplatz – Mineralbäder 
– Mittnachtstraße S-Bahn – Pragsattel (ggf. 
alternativ zu einer Buslinie) ist als Prüfauftrag 
im NVEP enthalten 
Vor der Aufnahme weiterer denkbarer Pro-
jekte sollen die Ergebnisse der geplanten 
Machbarkeitsstudie abgewartet werden. 
 
Luftseilbahn Eiermann-Areal – Vaihingen Bf. – 
Möhringen Freibad mit P+R-Anlage an der 
Nord-Süd-Straße (ggf. alternativ zur Verdich-
tung der Buslinie 84 
 
Vor der Aufnahme weiterer denkbarer Pro-
jekte sollen die Ergebnisse der geplanten 
Machbarkeitsstudie abgewartet werden. 
 
Die Vorhaltung einer unterhaltungsintensiven 
Infrastruktur für ein vergleichsweise kleines 
Gebiet wird als wenig wirtschaftlich angese-
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hen. Mittelfristig sollten solche kritischen Er-
schließungssituationen durch On demand-An-
gebote verbessert werden. 
 

8 FGB Neue Nahverkehrsmittel 

• Allgemein: Durchführung von Versuchen mit autonom fahrenden Bussen zur Erschließung von 

abgelegenen Gebieten (Vorbild Sion). 

• Autonomer Zubringerbus Wangener-/Landhausstraße – Plettenberg (Alternative: Stand-

seilbahn, siehe Nr. 7). 

• Autonomer Zubringerbus Hausen - S-Bahnhof Weilimdorf 

• Autonomer Stadtteilverkehr: Ringlinie Kaltental, Verknüpfung zur Stadtbahn an Haltestelle 

Waldeck und Engelboldstraße. 

• Modernes Rufbussystem mit variabler Routengestaltung (“ÖPNV ohne Haltestellen”) und 

internetbasiertem Buchungssystem zur Feinverteilung in dünner besiedelten Stadtteilen (letzter 
Kilometer), siehe z. B. Modellversuche der DLR und des MPI 

• Tarifintegration der Bürgerbusse Botnang, Feuerbach und Weilimdorf und Ausdehnung 

auf weitere Gebiete, die nicht vom ÖPNV abgedeckt werden, wie z. B. das östliche Degerloch. 

Ausführungen zum Autonomen Fahren finden 
sich im NVEP in Kapitel 4.6.3. Die LH Stutt-
gart geht allerdings nicht davon aus, dass im 
Betrachtungszeitraum des NVEP autonome 
Shuttlebusse bereits freizügig im städtischen 
Straßennetz eingesetzt werden können. 
Als Vorstufe hierzu kommen ggf. On demand-
Angebote in Betracht. Hierzu soll allerdings 
der aktuelle Test mit SSB-Flex abgewartet 
werden. 
 
 
 
Die Haltung der LH Stuttgart zur Tarifintegra-
tion von Orts- und Bürgerbussen ist in Kapitel 
4.6.1 des NVEPs dargestellt. Für den Ortsbus 
Weilimdorf kann eine Tarifintegration empfoh-
len werden (Kapitel 7.22). 

9 FGB Zusätzliche Haltestellen an bestehenden Linienwegen 

• R11 (Schusterbahn): Zusätzliche Haltestelle Zazenhausen Ort, bisherige Haltestelle umbe-

nennen in Freiberg, zusätzliche Haltestelle beim Eszet-Steg (besserer Zugang zum Mercedes-
werk Untertürkheim) 

• Panoramabahn: Neue Haltestellen Österfeld, Dachswald, Wildpark (Rudolf-Sophien-Stift), 

Heslach, Westbahnhof, Herderplatz, Zeppelinstraße, Lenzhalde, Türlenstraße, Eck-
hardshaldenweg 

• Zusätzlicher Halt der L. 92 an der Wildparkstraße zwischen den Haltestellen Forsthaus I und 

Forsthaus II am Wochenende 

Hinweise zur Panoramastrecke und zur Sala-
manderbahn sind in Kapitel 6.1.3 dargestellt. 
R11 und Panoramabahn fallen in die Aufga-
benträgerschaft der Region bzw. des Landes. 
Über zusätzliche Haltepunkte kann daher erst 
substanziell diskutiert werden, wenn dort über 
das künftige Betriebskonzept im Grundsatz 
entschieden ist. 
Mit den Haltestellen Forsthaus I und II ist der 
Rot- und Schwarzwildpark in ausreichender 
Güte an den Nahverkehr angebunden. Auch 
hinsichtlich der Erreichbarkeit von Bären- und 
Pfaffensee entstünde kein Vorteil. 

10 FGB Erschließung zusätzlicher Gebiete 

• L. 45: Verlängerung der Linienführung vom Buchwald zur Waldebene Ost 
 
Die L. 64 wurde über Waldebene Ost zum 
Buchwald verlängert. 
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• L. 45: Statt Stichfahrt durch Mercedesstraße von Mercedes-Benz-Welt über Martin-Schrenk-

Weg und Benzstraße durch neues Wohngebiet Neckarpark bis Veielbrunnenweg. 

 
 

• L. 61: Verlängerung über Stettener Straße Richtung Egelseer Heide, zumindest an Wochenen-

den. 

• L. 64: Verlängerung nach Rohracker, dazu Sperrung des engen Speidelwegs für den Durch-

gangsverkehr, alternativ: Ampelgeregelter Einbahnverkehr, Steuerung der Phasen durch Lini-
enbus. 

Die Feinerschließung des Areals Neckar-
park/Güterbahnhof durch einen Busverkehr ist 
vorgesehen, Die Umsetzung erfolgt nach Fort-
schritt der Aufsiedlung. 
 
Siehe Nr. 6 
 
Siehe Nr, 6 

11 FGB Verbesserung der Infrastruktur bestehender Fahrwege 

• U1/U14: Bereich Böblinger Straße in Heslach unterirdisch legen. Dadurch und durch Anpas-

sung der Bahnsteiglängen werden Dreiwagenzüge auf Tallängslinie möglich.  

 

• U4/U9: Eigene Spur in der Hackstraße stadteinwärts, Steuerung des in die Hackstraße einfah-

renden Autoverkehrs durch variable Ampelphasen am Stöckach und beim Gaskessel. 
 

• U13: Verkehrsinsel in der Badstraße. 

 

• Dichtere Zugfolge in Stadtbahntunneln durch modernes Signalsystem CBTC, das Fahren im 

Bremswegabstand ermöglicht (minimale Zugfolge 80 statt 120 Sekunden), dadurch in der HVZ 
kürzere Takte auf einzelnen Linien möglich. System ist ausgereift und bei vielen Nahverkehrs-
bahnen in aller Welt bereits im Einsatz (z. B. London Docklands Light Railway). 

 

 
 
 

• L. 42: Umstellung auf Metrobuslinie; die Linie 42 befördert mit über 30.000 Fahrgästen pro Tag 

mehr Fahrgäste als manche Stadtbahnlinie. Der Bedienungsstandard ist aber in den letzten 
Jahren immer mehr gefallen - es wurden Fahrzeiten verlängert und Verspätungen nehmen zu. 
Busse müssen bei Gegenverkehr z. B. in der Bussenstraße und in der Landhausstraße oft 

warten, bis der Gegenverkehr vorbeigefahren ist. Ursache ist zum einen die zunehmende Breite 
aller Pkw (der VW Golf ist seit Beginn der Produktion um 20 cm breiter geworden) und zum 
andern der Trend zu überbreiten Geländewagen in der Stadt. 

 
Für die Bildung von Dreiwagenzügen zeichnet 
sich auch in Prognosehorizont noch kein Be-
darf ab. 
 
Für die Hackstraße wird beispielhaft eine Re-
duzierung des Durchgangsverkehrs empfoh-
len. 
Kleinmaßnahme liegt außerhalb des NVEP 
Betrachtungsmaßstabs. 
 
Störeinflüsse aus dem Individualverkehr und 
stark streuende Fahrgastwechselzeiten erfor-
dern ein Mindestmaß an Pufferzeiten, um den 
Fahrgästen einen stabilen und zuverlässigen 
Betrieb anbieten zu können. Eine Verdichtung 
der Zugfolge, die teilweise ja heute schon 
praktiziert wird (U11), wäre hier kontraproduk-
tiv. 
 
Der Nahverkehrsentwicklungsplan spricht sich 
generell für eine Attraktivierung und Stabilisie-
rung des Busverkehrs aus und benennt auch 
eine Reihe von möglichen Busspuren, von de-
nen auch die Buslinie 42 profitieren würde.  
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• Generelle Forderung: Beseitigung von Engpässen und Sicherstellung einer ausreichenden 

Straßenbreite von mindestens 6,50 m nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

RASt 06 auf allen Innenstadtbuslinien und bei Stadtbahnstrecken im Straßenraum (z. B. in der 
Hackstraße) durch Wegfall von Parkplätzen, Beseitigung von Gehwegparken (z. B. bei Linie 45 
in der Neue Straße), Einführung einer absoluten Ampelbevorrechtigung des ÖPNV.  

• Umstellung auf O-Bus-Betrieb (emissionsfrei bei Ökostrom, geräuschärmer, antriebsstark). 

Vorbild: Salzburg. Auf schwächer befahrenen Linien Einsatz von Batteriebussen, die teilweise 
unter der O-Busfahrleitung verkehren und dabei ihre Batterien wieder aufladen können (Vorbild: 
Esslingen). 

 

• Busspuren: 
o Durchgängige Busspuren auf der Kriegsbergstraße (Linie 40, 42), der Schillerstraße (Linie 

40, 42, 44) und der Heilbronner Straße (Linie 44). 
o Busspuren auf der Paulinenstraße zwischen Österreichischem Platz und Rotebühlstraße 

(Linien 44 und 92). 
o Busspuren in der König-Karl-Straße zwischen Mercedes- und Eisenbahnstraße und in der 

Schönestraße (Linie 52, 55, 56). 
o Abschnittsweise Busspuren in der Wagenburgstraße, in der Hauptstätter Straße, in der 

Rotebühlstraße, in der Schwieberdinger Straße und in der König-Karl-Straße, die im 

NVP festgehalten sind, schnell umsetzen. 

• Busbevorrechtigung auch in der Praxis umsetzen: Häufig sind Ampeln mit einer Bevorrechti-

gung für Busse ausgestattet, die jedoch nicht aktiv ist. Die Straßenverkehrsbehörde steuert 
heute die Ampeln so, dass in der Praxis oft der fließende Autoverkehr höher bewertet wird, als 

ein pünktlicher ÖPNV.  Real erhält der ÖV heute häufig nur bei Fußgängerampeln Vorrang. 

• Mobilfunkempfang in allen Stadtbahntunneln ermöglichen. 

Die generelle Anforderung einer stabilen Be-
triebsabwicklung ist im NVEP sowohl für den 
Bus als auch für die Stadtbahn enthalten. 
 
 
 
Die LH Stuttgart geht davon aus, dass Batte-
rie- oder Wasserstoffbusse zukünftig einen 
emissionsfreien Betrieb ermöglichen werden. 
Investitionen in Busfahrleitungen werden da-
her für nicht notwendig erachtet. 
 
 
Die Einrichtung von Busspuren und/oder die 
Reduzierung der straßenbegleitenden Parkie-
rung sollen den Buslinienbetrieb stabilisieren 
und beschleunigen. Ein Liste der Straßen, in 
denen dies auch aus Sicht der SSB sinnvoll 
ist, ist in Kapitel 8.2 und in Anlage 8.1 darge-
stellt. Gleiches gilt für die Optimierung der 
Signalsteuerung mit ÖPNV-Bevorrechtigung. 

12 FGB Ausstattung Fahrzeuge 

• Einrichtung von WLAN in den Stadtbahnen. 

• Bessere Markierung der Abstellflächen für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder in der 

S-Bahn (Vorbild Berlin). 

• Busanhänger für zweiachsige Busse zur Steigerung der Kapazität in der Hauptverkehrszeit 

(Vorbild: Stadtwerke Konstanz, Einsatz neu seit 2016). Vorteil: preiswerte und energiesparende 
Alternative zu Gelenkbussen, die auf manchen Linien außerhalb der HVZ nicht ausgelastet 
sind. 

 
Der Aspekt Fahrzeugausstattung ist bereits im 
Nahverkehrsplan abschließend geregelt. 
 
Die Optimierung des Fahrzeugeinsatzes ob-
liegt den Verkehrsunternehmen. Unter Be-
rücksichtigung von Rangieraufwand, Abstell-
möglichkeiten und Aus- bzw. Einrückfahrten 
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• Weitere Fahrradanhänger für Busse am Wochenende nach dem Vorbild der L. 92. Mögliche 

Strecken: L. 61 zum Rotenberg und Verstärkerbusse der L. 65 zwischen Obertürkheim und 
Sillenbuch. Verlängerung der Busse der L. 92 mit Fahrradtransport vom Forsthaus II nach 
Weilimdorf. 

mögen dabei auch Verfahrensweisen als vor-
teilhaft erweisen, die sich nicht mit den Erwar-
tungen Außenstehender decken. 
 
Der Fokus der NVEP liegt auf den zentralen 
Herausforderungen für den ÖPNV in den 
kommenden Jahren: die Bereitstellung ausrei-
chender Beförderungskapazitäten und die Ge-
winnung zusätzlicher Fahrgäste vom motori-
sierten Individualverkehr, und zwar prioritär 
ganzjährig an Normalwerktagen. Besondere 
Angebote für den saisonalen Freizeitverkehr 
mögen die Lebensqualität in Stuttgart erhö-
hen, leisten aber keinen messbaren Beitrag 
zu den verkehrspolitischen Zielsetzungen. 
 

13 FGB Attraktiveres Tarifsystem 
• Polygo-Karte als Mobilitätskarte für alle. Einsatz auch für Einzelfahrten: bei häufigerer Nut-

zung in einem bestimmten Zeitraum wird zunehmender Rabatt gewährt, so dass der Preis für 
eine Fahrt sinkt. Bestpreisoption bei Überschreiten des Preises für Wochen- oder Monats-

karte. Paralleles Angebot auch als Handyticket.  

• Größere Rabattierung des 9-Uhr-Umwelttickets als Mittel zur gleichmäßigeren Auslastung 

der Fahrzeugkapazitäten. Stärkere Entlastungswirkung in der Hauptverkehrszeit durch frühe-
ren Gültigkeitsbeginn des 9-Uhr-Umwelttickets schon um 8:30 Uhr. 

• Reines Freizeitticket mit hohem Rabatt, das nur abends und am Wochenende gültig ist. Da-

mit können auch Bürger, die z. B. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder Leute, die nur am 
Wochenende in Stuttgart sind, Freizeitfahrten günstig und einfach mit dem VVS durchführen. 

 
 
 
 
 

 
 

• Eine Tarifzone für ganz Stuttgart. 
 

Die Ansätze zur Weiterentwicklung des VVS-
Tarifs sind in den Kapiteln 5 und 8.3 darge-
stellt, u.a. 
• Durchführung eines Pilotprojektes zur Best-

preisabrechnung 

• Attraktivitätssteigerung des 9-Uhr-Tickets 

 
 
Der Fokus der NVEP liegt auf den zentralen 
Herausforderungen für den ÖPNV in den 
kommenden Jahren: die Bereitstellung ausrei-
chender Beförderungskapazitäten und die Ge-
winnung zusätzlicher Fahrgäste vom motori-
sierten Individualverkehr, und zwar prioritär 
ganzjährig an Normalwerktagen. Besondere 
Angebote für den saisonalen Freizeitverkehr – 
auch tariflicher Art – mögen die Lebensquali-
tät in Stuttgart erhöhen, leisten aber keinen 
messbaren Beitrag zu den verkehrspolitischen 
Zielsetzungen. 
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• Generelle Anwendung der TicketPlus-Vorteile auf alle Zeitkarten, wie in vielen anderen 

Verkehrsverbünden in Deutschland. 

• großzügigere Kurzstreckenregelung bei Bus und Stadtbahn: 5 statt 3 Haltestellen (Vorbild 

München) bzw. ganzer Stadtteil mit einer Kurzstrecke. 

• Zur Steigerung der Attraktivität von Einzelfahrkarten sollten auch mehrere Fahrten für die 
gelöste Zone in einer bestimmte Zeit möglich sein (Beispiel: 1 Zone: 1 Stunde gültig, 2 Zonen: 

2 Stunden gültig usw.), um z. B. kurze Einkaufsfahrten hin und zurück zu einem vernünftigen 
Preis zu ermöglichen. 

• Bei Feinstaubalarm auch Vergünstigungen beim Kinderticket einführen. Dieses ist bisher 

von der Aktion an Tagen mit Feinstaubalarm ausgeschlossen. 

• Überlappungszonen zu Nachbarverbünden (z. B. naldo in den Raum Tübingen) 

• Teilnahme an bundesweit einheitlichem Handyticket. 

Eine umfassende Tarifzonenreform wird von 
den VVS-Gesellschaftern angestrebt und ist im 
NVEP auch beschrieben. 
 
Über die in Kap. 5 dargestellten tariflichen Ver-

besserungsansätze hinaus denkbaren Modifi-
kationen einzelner Tarifangebote werden die 
Gremien des VVS zu gegebener Zeit beraten. 
 
 

 
 
 
 
 

• SSB und VVS sind in Projekte der bundes-
weiten Interoperabilität elektronischer Ti-

ckets eingebunden. 

14 FGB Zugang zu Haltestellen und Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln 
• Hochbahnsteige der Stadtbahn müssen von beiden Seiten zugänglich sein (Beispiele: Karl-

Olga-Krankenhaus oder Suttnerstraße). 

• Fahrgäste des ÖPNV sind in den allermeisten Fällen auf dem Weg von oder zu den Haltestellen 

Fußgänger. Daher gehört zu einem attraktiven Nahverkehr auch bequeme und breite Fußwege 
entlang der Straßen. Das immer noch weit verbreitete Gehwegparken sollte daher generell 

abgeschafft werden und das Zuparken von Kreuzungen durch sogenannte “Gehwegnasen” un-
terbunden werden. 

• Umbau der wichtigsten Bushaltestellen mit hohem Fahrgastaufkommen auf Buskaps zur Ver-

besserung des Einstiegs und zur Vermeidung von zugeparkten Haltestellen (Beispiel Halte-
stelle Ostendplatz in Richtung Gablenberg, wo es auf dem Gehweg zu wenig Platz für wartende 

bzw. ein- und aussteigende Fahrgäste und vorbeigehende Fußgänger gibt). 

• Generelle Einführung von Z-Übergängen bei der Stadtbahn sowie im Boden eingelassene 

Warnleuchten an Bahnübergängen für mehr Sicherheit. 

• Bessere Möglichkeiten zur Fahrradabstellung (Bike+Ride) am Stuttgarter Hauptbahnhof v. 
a. nach Fertigstellung von Stuttgart 21 (z. B. Fahrradparkhaus). 

 
 
 
Die Bedeutung der Qualität des Fußverkehrs 
für den ÖPNV ist im NVEP dargestellt. 
 
 
 
 
 
Siehe Nr. 4 
 
 
 
Der Aspekt Haltestellengestaltung ist bereits 
im Nahverkehrsplan abschließend geregelt. 
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• Geschlossene Fahrradboxen an wichtigen Stadtbahnhaltestellen. 

 

 

• Mehr Park & Ride Parkplätze bzw. Ausbau (z. B. könnte an der Geroksruhe oder am Freibad 

Möhringen ein P&R-Parkhaus errichtet werden, um Pendler schon am Stadtrand auf die U15 
bzw. U5/U6 zu leiten). 

Die Sinnhaftigkeit des Ausbaus von B+R ist 
im NVEP dargestellt .Anstelle von Fahrradbo-
xen sind automatische Parkanlagen zu bevor-
zugen. 
 
Die Sinnhaftigkeit des Ausbaus von P+R, ins-
besondere am Stadtrand, ist im NVEP darge-
stellt. 

15 FGB Sonstige Vorschläge 

• Mehr DB Call-a-Bike Stationen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Schwerpunkt 

auf ÖPNV-Endpunkte und Knoten (letzte Meile). 

• Gleisbett-Begrünung 
Bestehende Stadtbahngleise, insbesondere in den Innenstadtbezirken (z.B. Bebelstr.), aber 

auch in den Stadteilzentren (z.B. Weilimdorf Löwenmarkt, Feuerbach Wilhelm-Geiger-Platz) 
sollten verstärkt auf ein begrüntes Gleisbett umgestaltet werden. Die Maßnahme wäre im Sinne 
der städtischen Klimaanpassung (Kühlung), der Feinstaubbindung, der Lärmreduktion (Lärm-
aktionsplan) und einer erheblichen städtebaulichen Aufwertung. 

 
Neues städtisches Fahrradleihsystem: Regio-
RadStuttgart (siehe Kapitel 1.3) 
 
Der Fokus der NVEP liegt auf den zentralen 
Herausforderungen für den ÖPNV in den 
kommenden Jahren: die Bereitstellung ausrei-
chender Beförderungskapazitäten und die Ge-
winnung zusätzlicher Fahrgäste vom motori-
sierten Individualverkehr. Die Begrünung von 
Gleiskörpern mag die Lebensqualität in Stutt-
gart erhöhen, leistet aber keinen messbaren 
Beitrag zu den verkehrspolitischen Zielsetzun-
gen. 

 

 


